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Satzung zur EinfUhrung einer Pflicht
zum Nachweis von Stellplätzen für
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(Stellplatzsatzung)
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Bekanntmachung: 23.10.2025

Art der Bekanntmachung: Niederlegung und Bekanntgabe der Niederlegung an den Amts-

tafein der Stadt Roding
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Die Stadt Roding erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Frel-
staat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI S. 796
ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573 ff.),
und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die § 12 und 13
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom
23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) folgende Satzung:

§1
Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von Anla-
gen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Stadtgebiet Roding. Ausgenommen sind,
wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Anderungen oder Nutzungsänderungen im
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die
von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.

§2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die em Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraft-

fahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplatze herzustellen. Bei der Anderung oder
Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplatze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) Die Zahi der notwendigen Stellplatze für Gebäude mit Wohnungen bemisst sich
nach Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 1st Bestandteil der Satzung.

(3) Für Nutzungen (Verkehrsquellen), welche in der Anlage 1 zur Satzung nicht er-
fasst sind, bemisst sich die Zahi der notwendigen Stellplätze nach der Anlage der
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der not-

wendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrerjeweils gultigen Fassung.

1st eine Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die Zahi der notwendigen
Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere vergleichbare Nutzungen der An -

lage zu ermittein.
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(4) Die Ermittlungerfolgtjeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die
unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahi der notwendigen Stell-
platze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(5) Die Zahi an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimaistelle zu ermit-
tein und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit
mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die
Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart
notwendigen Stellplatze.

§3

Erma1.igung der Zahi der notwendigen Stellplatze

Für Nutzungen in den Geltungsbereichen der förmlich festgelegten Sanierungsge-
biete Roding I bis IV (Anlage 2) sind nur 50 Prozent der nach § 2 dieser Satzung not-

wendigen, gerundeten Stellplätze nachzuweisen. Anlage 2 ist Bestandteil der Sat-

zung. Von der Ermaigung sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren geordneten
Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stell-
plätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe
des Baugrundstücks abzuwickeln.

§4
Herstellung und Ablöse der Stellplatze

(1) Die nach § 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Bau-
grundstuck oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grund -

stuck in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck ge-
genüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. Dies gilt
auch dann, wenn der Bauherr EigentUmer des in der Nähe liegenden Grundstücks
ist.

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplatze durch zwei oder mehrere Nutzungen
mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Offnungszeiten (Wechselnutzung) kann zu-
gelassen werden, wenn sichergestelit ist, dass keine Uberschneidungen der Be-

nutzung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den
Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.
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(3) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Ubernahme der Kosten
ihrer Herstellung gegenuber der Gemeinde (Ablosevertrag) abgelost werden. Die
Entscheidung über den Abschluss eines Ablosungsvertrags steht im Ermessen der
Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch aufAbschluss eines soichen Ver-
trags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstuck oder
in der Nähe des Baugrundstucks tatsächlich hergesteilt werden können. Der Ablö-
sungsbetrag betragt je Stellplatz 5.000 Euro.

(4) Von der Moglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die
für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Ab-
fahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstuck oder auf elnem geeigne-

ten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln.

§5

Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahi der notwendigen
Stellplatze vom 30. November 1993 in ihrerjeweils gültigen Fassung.

(2) Im Ubrigen sind Stellplatze in ausreichender GräRe und in Abhangigkeit der beab-
sichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.

§6
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen
werden.

§7

Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Mit dem ln -Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Satzung über die Herstellung und
Ablosung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) yam 26.05.2023 auIer
Kraft.
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Stadt Roding,
Roding, 20.10.2025

r
I

Alexandra Riedi
Erste Bürgermeisterin
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Anlage 1

zu § 2 Abs. 2 dieser Satzung

Nr. Verkehrsquelle

1. Wohngebaude
1.1 Gebäude mit Wohnungen

Abkürzungen:

Stpl. = Stellplatz/-platze
WE = Wohneinheit
WoFI = WohnfIche

Zahi der Stellplätze

1,0 Stpl. je WE < 50 m2 WoFI,
1,5 Stpl. je WE < 90 m2 WoFI,
2,0 Stpl. je WE > 90 m2 WoFI,

0,5 Stpl. je WE bei Mietwohnungen, für die
eine Bindung nach dem Bayerischen Wohn-
raumforderungsgesetz besteht
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